
Ist einer oder beide 
wohnhaft 

in Lohr a.Main 
(Hauptwohnsitz/ 
Nebenwohnsitz)?

Wir benötigen jeweils eine 

Auftenthaltsbescheinigung 

(sollte der Hauptwohnsitz Lohr 

a.Main sein, entfällt diese)

Haben Sie beide die 
deutsche 

Staatsangehörigkeit?

Wir benötigen jeweils einen 

Personalausweis 

oder Reisepass und jeweils eine 

beglaubigte Abschrift aus dem 

Geburtenregister. 

(Wenn Sie in Lohr a.Main geboren sind, 

erstellen wir die Abschrift aus dem 

Geburtenregister selbst.)

Sind Sie beide ledig?

Wir benötigen keine weiteren 

Unterlagen.

Von dem geschiedenen Verlobten benötigen wir eine 

Eheurkunde mit Scheidungsvermerk sowie das 

Scheidungsurteil der jeweils zuletzt geschlossenen Ehe. 

(Wurde die letzte Ehe in Lohr a.Main geschlossen, genügt 

Scheidungsurteil) 

Bei einem vewitwten Verlobten brauchen wir die 

Eheurkunde sowie Sterbeurkunde.

Bitte kontaktieren Sie uns für eine 

ausführliche Beratung. In Fällen 

mit Auslandsbeteiligung sind die 

zu beschaffenden Unterlagen 

sehr individuell.

Bitte wenden Sie sich an das 

Standesamt der Gemeinde, an 

dem

einer der Verlobten gemeldet ist.

 Erforderliche Unterlagen zur 
Eheschließung 

JA 

JA 

JA 

NEIN 

NEIN 

Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass alle Urkunden die uns vorzulegen sind, nicht älter als 6 Monate sein dürfen. 

 

Die Anmeldung der Eheschließung kann frühestens 6 Monate vor dem gewünschten Eheschließungstermin stattfinden. 

NEIN 


